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 GENEHMIGUNG DES 
 PROTOKOLLS

In der Praxis wird von den Bewirt-
schaftern von Stockwerkeigentum an der 
Stockwerkeigentümerversammlung das 
Protokoll genehmigt. Ein solcher Geneh-
migungsakt ist rein formeller Natur. Er ist 
vom Gesetzgeber nicht vorgesehen. Die Ge-
nehmigung des Protokolls durch die Ge-
meinschaft der Stockwerkeigentümer ist 
also keine Voraussetzung für die Inkraft-
setzung eines Protokolls. Es handelt sich 
im Grunde «nur» um eine Entlastung des 
Protokollführers; im Sinne einer «Déchar-
ge». Anderes gilt nur, wenn in der Gemein-
schaftsordnung eine entsprechende Be-
stimmung vorgesehen ist.

BERICHTIGUNG DES 
 PROTOKOLLS

Die Stockwerkeigentümer haben ein 
Berichtigungsrecht. Sie können verlan-
gen, dass ein mangelhaft verfasstes Proto-
koll vom Protokollführer korrigiert wird. 
Dies ist namentlich dann der Fall, wenn 
es unvollständig ist oder unpräzise oder 
falsch formuliert wurde. Wird vom Berich-
tigungsrecht kein Gebrauch gemacht, ge-
langt ein falsch protokollierter Beschluss 
trotzdem zur Anwendung. Gleiches gilt, 
wenn eine Berichtigung erfolglos verlangt 
wird und gerichtlich nicht durchgesetzt 
werden kann.

ZEITPUNKT DER GENEHMIGUNG
Die Berichtigung des Protokolls kann 

an sich bis zur nachfolgenden Stockwerk-
eigentümerversammlung verlangt werden. 
Findet nur eine ordentliche und keine zu-
sätzliche ausserordentliche Stockwerk-
eigentümerversammlung statt, können die 
Stockwerkeigentümer grundsätzlich ein 
Jahr lang von ihrem Berichtigungsrecht 
Gebrauch machen. Deshalb und weil die 
Genehmigung des Protokolls unter Vorbe-
halt einer anderslautenden Bestimmung in 
der Gemeinschaftsordnung fakultativ ist, 
sehen die Bewirtschafter von Stockwerk-
eigentum teilweise vom Genehmigungs-
akt ab. Das heisst, sie lassen das Protokoll 
nicht mehr von der Stockwerkeigentümer-
versammlung genehmigen. Stattdessen 
setzen sie den Stockwerkeigentümern mit 
Versand des Protokolls eine Frist zur Be-
anstandung. Geht innert Frist kein Antrag 
auf Berichtigung des Protokolls ein, sehen 
sie das Protokoll als stillschweigend geneh-
migt an. Doch was ist, wenn ein Stockwerk-
eigentümer die Beanstandungsfrist un-
benutzt verstreichen lässt und zu einem 
späteren Zeitpunkt eine Berichtigung ver-
langt? Darf er das?

REGLEMENTARISCHE BEAN-
STANDUNGSFRIST

Dem Stockwerkeigentümer kann nicht 
ohne Weiteres eine Beanstandungsfrist 

gesetzt werden. Soll das Protokoll vor der 
nachfolgenden Stockwerkeigentümerver-
sammlung genehmigt, resp. der Protokoll-
führer entlastet werden, benötigt es eine 
Grundlage in der Gemeinschaftsordnung. 
Gibt es keine solche Grundlage, kann ein 
Stockwerkeigentümer theoretisch bis zur 
nächsten Stockwerkeigentümerversamm-
lung eine Berichtigung des Protokolls ver-
langen. Wird schliesslich das Protokoll 
nicht an der nächsten Stockwerkeigentü-
merversammlung genehmigt, kann an sich 
ein Stockwerkeigentümer auch noch dar-
über hinaus eine Berichtigung verlangen. 

Es empfiehlt sich daher, ein (kürzeres) 
Berichtigungsrecht des Protokolls in der 
Gemeinschaftsordnung einzuführen. So 
schlägt Wermelinger beispielsweise vor, 
im Reglement eine Beanstandungsfrist von 
14 Tagen einzuführen, und verknüpft die-
selbe sogar mit einer Pflicht zur umgehen-
den Beantwortung durch den Bewirtschaf-
ter. Eine umgehende Beantwortung scheint 
für einen Bewirtschafter in der Hektik des 
Alltages zwar unmöglich. Entsprechend 
mag man geneigt sein, diesen Vorschlag als 
nicht praxistauglich und als zu theoretisch 
zu bezeichnen. Sieht man aber genau hin, 
dürften die Vorteile überwiegen:

Gemäss Art. 75 ZGB können Beschlüs-
se innert Monatsfrist nach Kenntnis beim 
Richter angefochten werden. Die Frist 
beginnt für alle an der Stockwerkeigen-
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Soll das Protokoll vor der 
 nachfolgenden Stockwerk-
eigentümerversammlung ge-
nehmigt, resp. der Protokoll-
führer entlastet werden, 
benötigt es eine Grundlage in 
der Gemeinschaftsordnung. 
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tümerversammlung anwesenden oder 
vertretenen Stockwerkeigentümer nach 
der Versammlung bzw. für die abwesen-
den und nicht vertretenen Stockwerk-
eigentümer nach Kenntnis der Beschlüsse 
(und damit üblicherweise mit Erhalt des 
Pro tokolls) zu laufen. Gilt nun ein kürze-
res Berichtigungsrecht von beispielsweise 
14 Tagen mit umgehender Beantwortungs-
frist, wird einerseits dem Stockwerkeigen-
tümer erlaubt, vorerst eine Berichtigung 
des Protokolls zu verlangen und die Rück-
meldung des Bewirtschafters abzuwarten. 
Bei Bedarf kann er immer noch innert Mo-
natsfrist eine Anfechtungsklage einrei-
chen. Anderes könnte ggf. nur in Bezug auf 
die an der Versammlung anwesenden oder 
vertretenen Stockwerkeigentümer gelten, 
wenn das Protokoll nicht zeitnah nach der 
Stockwerkeigentümerversammlung ver-
schickt wurde. Andererseits wird dem Be-
wirtschafter ermöglicht, dass das Protokoll 
bereits nach 14 Tagen genehmigt ist und er 
die Genehmigung nicht auf die nachfol-
gende  Stockwerkeigentümerversammlung 
traktandieren muss; dass er zeitnah die Be-
schlüsse der Stockwerkeigentümerver-
sammlung umsetzen kann, ohne eine Pro-
tokollberichtigung zu «befürchten»; und 
dass er ggf. durch umgehende Beantwor-
tung eines Berichtigungsantrages Unstim-
migkeiten klären und dadurch den Gang 
vor das Friedensrichteramt bzw. das Ge-
richt sparen kann.

EXKURS
Fraglich ist, ob der Bewirtschafter von 

Stockwerkeigentum das Protokoll von sich 
aus berichtigen kann oder ob die Berich-
tigung auf die nächste Versammlung der 
Stockwerkeigentümer traktandiert wer-
den muss. Soweit lediglich Tippfehler und 
dgl. beanstandet werden, kann nach vor-
liegender Ansicht eine Berichtigung durch 
den Bewirtschafter vorgenommen wer-
den. Es ist aber auch denkbar, dass das 
Pro tokoll beispielsweise in Bezug auf Be-
schlussergebnisse unpräzise oder falsch 
formuliert wurde; z. B. 4 Ja-Stimmen ge-
gen 2 Nein-Stimmen anstatt 2 Ja-Stimmen 
gegen 4-Nein-Stimmen. In solchen Situa-
tionen tut der Bewirtschafter von Stock-
werkeigentum gut daran, die Berichtigung 
des Protokolls auf die nächste Versamm-
lung der Stockwerkeigentümer zu traktan-
dieren (und nicht von sich aus Beschlüsse 
abzuändern). Der Stockwerkeigentümer, 
welcher von seinem Berichtigungsrecht 
Gebrauch macht, ist im Gegenzug gut bera-
ten, innert Frist eine Anfechtungsklage ein-
zureichen und einen Antrag auf Sistierung 
des Verfahrens zu stellen. Da die Stock-
werkeigentümergemeinschaft im Fal-
le  einer Anfechtungsklage ohnehin einen 
Prozessführungsermächtigungsbeschluss 
treffen muss, dürfte in der Regel eine aus-
serordentliche Stockwerkeigentümerver-
sammlung einberufen werden müssen. 
Anlässlich dieser Stockwerkeigentümer-
versammlung kann als Erstes über die Be-
richtigung des Protokolls Beschluss gefasst 
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werden, bzw. es kann ein neuer Beschluss 
gefasst werden, der den angefochtenen Be-
schluss ersetzt. Fällt dieser Beschluss posi-
tiv aus, kann die Anfechtungsklage immer 
noch zurückgezogen werden.

FAZIT
Nach dem Gesagten kann dem Stock-

werkeigentümer ohne reglementarische 
Grundlage keine Beanstandungsfrist ge-
setzt werden. Soll das Protokoll vor der 
nächsten Stockwerkeigentümerversamm-
lung genehmigt, bzw. gänzlich von der Ge-
nehmigung des Protokolls durch die Stock-
werkeigentümerversammlung abgesehen 
werden, ist im Reglement ein Berichti-
gungsrecht mit einer kürzeren Frist einzu-
führen (sollte eine solche nicht bereits vor-
gesehen sein). Darüber hinaus ist es im 
Interesse aller, ein kürzeres Berichtigungs-
recht mit einer umgehenden Pflicht zur Be-
antwortung durch den Bewirtschafter zu 
verknüpfen.  
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